
Unternehmer und 
Geschäftsführer

Rücklage für Ersatzbeschaffung: 
Verlängerung der Reinvestitionsfristen

Scheidet ein Wirtschaftsgut infolge höherer 
Gewalt (z.B. Brand, Hochwasser, Sturm) oder 
aufgrund eines behördlichen Eingriffs gegen 
Entschädigung aus dem Betriebsvermögen 
aus, so sind die in dem Wirtschaftsgut vor-
handenen stillen Reserven eigentlich auf-
zudecken. Die Einkommensteuer-Richtlinien 
erlauben allerdings in derartigen Fällen die 
Bildung einer so genannten Rücklage für Er-
satzbeschaffung (R 6.6. EStR). 

Das heißt, die stillen Reserven müssen dann 
nicht sofort aufgedeckt und versteuert wer-
den, sondern dürfen im kommenden oder 
einem der nächsten Jahre auf ein Ersatz-
wirtschaftsgut übertragen werden. Entspre-
chendes gilt, wenn das Wirtschaftsgut nicht 
ersetzt, sondern in einem späteren Wirt-
schaftsjahr repariert wird. Dadurch mindert 
sich die AfA-Bemessungsgrundlage beim 
neuen Wirtschaftsgut.

Zur Bildung der Rücklage gibt es bestimmte 
Voraussetzungen. So muss das Ersatzwirt-
schaftsgut grundsätzlich funktionsgleich 

sein und es sind bestimmte Fristen zu be-
achten. Bei Gebäuden, die zerstört und spä-
ter neu errichtet werden, beträgt die Frist für 
die Übertragung der Rücklage beispielsweise 
bis zu sechs Jahre. Aufgrund der Corona-Pan-
demie war es vielen Betroffenen allerdings 
nicht möglich, die in R 6.6 EStR genannten 
Fristen einzuhalten. Daher hat das Bundes-
finanzministerium beschlossen, die Fristen 
zu verlängern, wenn diese ansonsten jetzt 
ausgelaufen wären (BMF-Schreiben vom 
15.12.2021, V C 6 - S 2138/19/10002 :003).

Konkret: Die in R 6.6 EStR geregelten Fristen 
für die Ersatzbeschaffung oder Reparatur 
bei Beschädigung verlängern sich jeweils 
um zwei Jahre, wenn die Rücklage ansonsten 
am Schluss des nach dem 29. Februar 2020 
und vor dem 1. Januar 2021 endenden Wirt-
schaftsjahres aufzulösen wäre. Die genann-
ten Fristen verlängern sich um ein Jahr, wenn 
die Rücklage am Schluss des nach dem 31. 
Dezember 2020 und vor dem 1. Januar 2022 
endenden Wirtschaftsjahres aufzulösen 
wäre.

Coronakrise: Überbrückungshilfe IV kann 
beantragt werden

Viele Unternehmen sind weiterhin stark von 
der Corona-Pandemie betroffen. Sie kön-

nen nun Anträge auf Überbrückungshilfe 
IV für den Förderzeitraum Januar bis März 
2022 stellen. Die Überbrückungshilfe IV mit 
dem Förderzeitraum Januar bis März 2022 
setzt auf dem Vorläuferprogramm der Über-
brückungshilfe III Plus auf. Die Programm-
bedingungen sind weitgehend, aber nicht 
vollständig deckungsgleich mit denen der 
Überbrückungshilfe III Plus. Das Vorläufer-
programm galt bis zum 31.12.2021. 

Auch in der Überbrückungshilfe IV sind alle 
Unternehmen mit einem coronabedingten 
Umsatzeinbruch von mindestens 30 Pro-
zent antragsberechtigt. Das neue Programm 
wird ebenfalls durch die prüfenden Dritten, 
zum Beispiel Steuerberater, über das Coro-
na-Portal des Bundes beantragt. Wie bisher, 
können die Unternehmen Abschlagszahlun-
gen von bis zu 100.000 Euro pro Fördermo-
nat erhalten. Wichtige Punkte bei der Über-
brückungshilfe IV sind:

- Alle Unternehmen, die im Dezember und Ja-
nuar im Durchschnitt einen Umsatzrückgang 
von mindestens 50 Prozent zu verzeichnen 
haben, erhalten einen Eigenkapitalzuschlag 
von 30 Prozent der erstatteten Fixkosten 
in jedem Fördermonat, in dem sie antrags-
berechtigt sind. Unternehmen, die von den 
Absagen der Advents- und Weihnachtsmärk-
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te betroffen waren und im Dezember einen 
Umsatzrückgang von mindestens 50 Prozent 
zu verzeichnen hatten, erhalten einen Eigen-
kapitalzuschlag von 50 Prozent.

- Auch im Januar 2022 können Umsatzein-
brüche infolge freiwilliger Schließungen 
als coronabedingt anerkannt werden, wenn 
aufgrund von angeordneten Corona-Zu-
trittsbeschränkungen oder vergleichbaren 
Maßnahmen die Aufrechterhaltung des Ge-
schäftsbetriebs unwirtschaftlich ist. Damit 
können diese Unternehmen bei Vorliegen 
eines Umsatzeinbruchs von mindestens 30 
Prozent Überbrückungshilfe IV beantragen.

- Durch die Umsetzung der Zutrittsbeschrän-
kungen wie beispielsweise 2G- oder 2G 
plus-Regelungen können den Unternehmen 
zusätzliche Sach- und Personalkosten ent-
stehen. Diese können in der Überbrückungs-
hilfe IV anerkannt werden.

- Durch den Eigenkapitalzuschlag und die 
Personalkostenpauschale können Unterneh-
men Zuschläge von 20 bis 70 Prozent auf die 
Fixkostenerstattung erhalten.

- Streichung der Zuschüsse zu Investitionen 
in bauliche Maßnahmen zur Umsetzung von 
Hygienekonzepten und Digitalisierung: Die-
se Investitionszuschüsse haben dazu bei-
getragen, dass Unternehmen Anpassungen 
zur Fortführung des Geschäftsbetriebs in 
Pandemiezeiten vornehmen konnten. Nach 
mehr als anderthalb Jahren Pandemie sind 
die erforderlichen Anpassungen auf breiter 
Basis abgeschlossen - so das Bundeswirt-
schaftsministerium.

- Besondere Berücksichtigung der Advents- 
und Weihnachtsmärkte: Unternehmen, die 
von den Absagen dieser Märkte betroffen 
sind, erhalten einen höheren Eigenkapi-
talzuschlag, können Ausfall- und Vorberei-
tungskosten aus den Monaten September 
bis Dezember 2021 geltend machen und dür-
fen mehrere branchenspezifische Sonderre-
gelungen kombinieren.

- Sonderregel für Pyrotechnik: Da die pyro-
technische Industrie vom Verkaufsverbot 
für Silvesterfeuerwerk zum Jahreswechsel 
betroffen ist, wird die Sonderregelung aus 
der Überbrückungshilfe III aus dem Vorjahr 
(Silvester 2020) reaktiviert.

- Zusätzlich zur Überbrückungshilfe IV steht 
die Neustarthilfe 2022 zur Verfügung. Sie 
richtet sich weiterhin an Soloselbständige, 
die coronabedingte Umsatzeinbußen ver-
zeichnen, aufgrund geringer Fixkosten aber 
kaum von der Überbrückungshilfe IV profi-
tieren. Auch die Neustarthilfe steht bis Ende 
März 2022 zur Verfügung. Soloselbständige 
können weiterhin pro Monat bis zu 1.500 

Euro an direkten Zuschüssen erhalten, ins-
gesamt also bis zu 4.500 Euro. 

- Neben Soloselbständigen können - wie 
auch schon in der Neustarthilfe und Neu-
starthilfe Plus - auch kurz befristet Beschäf-
tigte in den darstellenden Künsten, nicht 
ständig Beschäftigte aller Branchen sowie 
Kapitalgesellschaften und Genossenschaf-
ten antragsberechtigt sein.

Die umfassenden Ausführungsbestimmun-
gen, die sich oft kurzfristig ändern, machen 
es leider schwierig, auf die Corona-Hilfen im 
Rahmen dieser Mandanteninformation kon-
kret einzugehen. Ausführliche Informationen 
finden Sie auf der Website www.ueberbrue-
ckungshilfe-unternehmen.de, die das Bun-
desfinanz- und das Bundeswirtschaftsminis-
terium laufend aktualisieren.

Arbeitgeber und Arbeitnehmer

 
Abfindungen: Schädliche Einzahlung 
in ein Zeitwertkonto

Abfindungen für den Verlust des Arbeitsplat-
zes werden steuerlich mittels der so genann-
ten Fünftel-Regelung begünstigt. Damit wird 
der Steuersatz für die Abfindung zumindest 
ein Stück weit gemindert. Doch zuweilen 
möchten die Arbeitnehmer - in Absprache 
mit dem Arbeitgeber - eine höhere Entlas-
tung erreichen. Wie das Finanzgericht Ber-
lin-Brandenburg kürzlich entschieden hat, 
führt eine Einzahlung der Abfindung in ein 
Zeitwertkonto („Wertguthabenkonto“) aber 
nicht zum gewünschten Ergebnis. Eine ech-
te Abfindung für den Verlust eines Arbeits-
platzes unterliege der Lohnsteuer. Es könne 
nicht zur Aufstockung eines Wertguthaben-
kontos genutzt werden, da kein sozialversi-
cherungspflichtiges Arbeitsentgelt vorliege 
(Urteil vom 16.6.2021, 4 K 4206/18).

Es ging um folgenden Sachverhalt: Im Un-
ternehmen sollte Personal abgebaut wer-
den. Arbeitgeber und Betriebsrat schlossen 
daraufhin eine Vereinbarung, wonach aus-
scheidenden Arbeitnehmern eine „Freiwil-
ligen-Abfindung“ zugesagt wurde. Diese 
wurde mit der Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses fällig. Es wurde die Möglichkeit 
eingeräumt, die Abfindung in ein Wertgut-
habenkonto einzubringen, das nach Ende 
der Beschäftigung gemäß § 7f SGB IV auf die 
Deutsche Rentenversicherung Bund (DRV) 
übertragen werden sollte. Der Arbeitgeber 
unterwarf die Abfindungen, soweit sie dem 
Zeitwertkonto zugeführt wurden, nicht der 
Lohnsteuer und führte auch keine Beiträge 
zur Sozialversicherung ab. Das Finanzamt ak-
zeptierte dies nicht und forderte Lohnsteuer 
vom Arbeitgeber. Das Finanzgericht gab der 
Finanzverwaltung Recht.

Die Abfindungen seien kein sozialversiche-
rungspflichtiges Arbeitsentgelt nach § 14 SGB 
IV. Die Vereinbarung über die Zuführung der 
Abfindung zu einem Wertguthaben sei un-
wirksam; eine echte Abfindung sei nämlich 
nicht wertguthabenfähig. In der Folge hätten 
die scheinbar aufgestockten Wertguthaben-
konten auch nicht auf die DRV übertragen 
werden können. Und so greife auch die Steu-
erbefreiung nach § 3 Nr. 52 EStG nicht.

Praxistipp:
Gegen die Entscheidung liegt die 
Revision beim Bundesfinanzhof unter 
dem Az. IX R 25/21 vor. Unabhängig 
vom Ausgang des Verfahrens ist darauf 
hinzuweisen, dass es bereits eine 
rechtssichere Möglichkeit der Begünsti-
gung gibt: So bleiben Abfindungen, 
die in eine Direktversicherung, einen 
Pensionsfonds oder eine Pensionskas-
se eingezahlt werden, in bestimmtem 
Umfang steuerfrei (§ 3 Nr. 63 EStG).

Wegeunfall: Kfz-Unfallkosten sind steuer-
lich abziehbar

Fahrtkosten für die Wege zur Arbeit sind nur 
mit der Entfernungspauschale, auch Pend-
lerpauschale genannt, steuerlich abziehbar. 
Nach Ansicht des Bundesfinanzhofs sind mit 
der Entfernungspauschale prinzipiell alle 
Kosten abgegolten, und zwar auch Kosten, 
die aufgrund eines Unfalls mit dem eigenen 
Kfz auf dem Weg zur  ersten Tätigkeitsstät-
te entstanden sind. Eine Ausnahme gilt nur 
für Körperschäden, die durch einen Unfall 
auf einer beruflich veranlassten Fahrt zwi-
schen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte 
eingetreten sind (BFH-Urteil vom 19.12.2019, 
VI R 8/18).

Aber: Das Bundesfinanzministerium hat so-
eben verfügt, dass das negative BFH-Urteil 
nicht anzuwenden ist. Es stellt klar, dass 
Unfallkosten, die auf einer Fahrt zwischen 
Wohnung und erster Tätigkeitsstätte oder 
auf einer Familienheimfahrt bei doppelter 
Haushaltsführung entstehen, weiterhin ne-
ben der Entfernungspauschale abzugsfähig 
sind (BMF-Schreiben vom 18.11.2021, BStBl 
2021 I S. 2315, Rz. 30).

Zu den neben der Entfernungspauscha-
le berücksichtigungsfähigen Unfallkosten 
gehören sowohl Aufwendungen bezüglich 
des Fahrzeugs als auch Aufwendungen im 
Zusammenhang mit der Beseitigung oder 
Linderung von Körperschäden. Ferner auch 
Aufwendungen für alle anderen durch den 
Unfall verursachten Folgeschäden, die kei-
nen Bezug zum benutzten Fahrzeug oder 
der Wegstrecke aufweisen, z.B. Anmietung 
eines Ersatzfahrzeugs, Prozesskosten, Schä-
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den an privaten Gegenständen (Kleidung, 
Brille), Fremdschäden. Für den Abzug ist es 
grundsätzlich ohne Bedeutung, ob der Unfall 
durch ein Naturereignis, das Verhalten eines 
Dritten oder eigenes Verschulden herbeige-
führt wurde.

Sonn-, Feiertags- und Nachtzuschläge: 
Steuerfreiheit trotz regelmäßiger Zahlung

Zuschläge, die für tatsächlich geleiste-
te Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit 
gezahlt werden, sind bis zu bestimmten 
Höchstgrenzen steuer- und sozialversiche-
rungsfrei (§ 3b EStG, § 1 SvEV). Voraussetzung 
für die Steuerbefreiung ist, dass die Zuschlä-
ge neben dem Grundlohn geleistet werden; 
sie dürfen nicht Teil einer einheitlichen Ent-
lohnung für die gesamte, auch an Sonn- und 
Feiertagen oder nachts geleistete Tätigkeit 
sein. In der Praxis ist die Frage, ob die Zu-
schläge gesondert neben dem Grundlohn 
geschuldet werden, nicht immer leicht zu 
beantworten. Die Finanzverwaltung sieht in 
den Zulagen oftmals pauschale Zahlungen, 
die nicht begünstigt sind. In einem Verfahren 
vor dem Bundesfinanzhof ging es nun um die 
so genannte Theaterbetriebszulage für Dar-
steller an Theatern und Bühnen. Das Urteil 
des BFH dürfte aber auch für zahlreiche an-
dere Berufe von erheblicher Bedeutung sein.

Der BFH hat entschieden, dass die Thea-
terbetriebszulage für tatsächlich geleiste-
te Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit 
selbst dann steuerfrei bleibt, wenn sie im 
Prinzip immer gezahlt wird (BFH-Urteil vom 
9.9.2021, VI R 16/19). Der Sachverhalt: Nach 
dem maßgebenden „Manteltarifvertrag 
Cast“ und dem „Entgelttarifvertrag“ hat je-
des Castmitglied Anspruch auf die Zahlung 
einer Theaterbetriebszulage (TBZ) in Höhe 
von 20 Prozent des Arbeitsentgelts. Die TBZ 
wird als tariflicher Zuschlag für Nachtarbeit 
und für Sonn- und Feiertagsarbeit gezahlt. 
Das Finanzamt war der Auffassung, dass die 
TBZ die besonderen Erschwernisse der gele-
gentlichen Sonntagsarbeit und Feiertagsar-
beit pauschal abgelte, ohne dass es auf die 
tatsächlichen Dienstzeiten angekommen sei. 
Es sah die Zuschläge daher als steuerpflich-
tig an. Und tatsächlich erhielt die Klägerin, 
eine Darstellerin, offenbar immer Zulagen 
in Höhe von 20 Prozent des Arbeitsentgelts. 
Dennoch kommen die Richter zu dem Ergeb-
nis, dass die TBZ nach § 3b EStG steuerfrei 
bleiben muss. 

Begründung: Die steuerfreie Theaterbe-
triebszulage ist nicht Teil des Grundlohns, 
sondern nach dem maßgebenden Entgeltta-
rifvertrag neben dem Grundlohn für die an 
Sonn- und Feiertagen oder nachts geleiste-
ten Tätigkeiten gezahlt worden. Daran ändert 
auch der Umstand nichts, dass die Theater-
betriebszulage bereits in den jeweiligen Ta-
bellenstufen der Vergütungstabelle enthal-

ten ist. Die Steuerbefreiung nach § 3b EStG 
setzt nicht voraus, dass der Bruttolohn in 
Abhängigkeit von den zu begünstigten Zeiten 
geleisteten Tätigkeiten variabel ausgestaltet 
sein muss. 

Praxistipp:
Bei aller Freude über das Urteil darf 
nicht vergessen werden, dass entspre-
chende Zuschläge immer einzeln und 
konkret abzurechnen sind. Zuschläge 
für Sonntags-, Feiertags- oder Nacht-
arbeit, bei denen die Einzelabrech-
nung fehlt, sind nicht steuerfrei (FG 
Düsseldorf, Urteil vom 27.11.2020, 10 K 
410/17 H, L).

Minijob in Coronazeiten: Fragen-Antwor-
ten-Katalog der Minijob-Zentrale

In Coronazeiten ergeben sich für Minijobber 
und ihre Arbeitgeber viele Fragen zur Gestal-
tung und Durchführung des Arbeitsverhält-
nisses. Beispiele: Haben Minijobber einen 
Anspruch auf Entgeltfortzahlung, wenn sie 
sich mit dem Coronavirus angesteckt haben? 
Haben Minijobber einen Anspruch auf ihren 
Verdienst, wenn sie aufgrund von Quarantä-
ne-Maßnahmen ihrer Arbeit nicht nachgehen 
können? Darf ein Minijobber, der Frührentner 
ist, in Coronazeiten mehr verdienen, ohne 
dass seine Rente gekürzt wird? Wie gestal-
tet sich die Entgeltfortzahlung bei schwan-
kender individueller Arbeitszeit? Kann der 
Arbeitsvertrag wegen der Corona-Pandemie 
von dem Arbeitgeber oder Arbeitnehmer 
fristlos gekündigt werden?

Diese und viele weitere Fragen beantwortet 
die Minijob-Zentrale in einem interessanten 
und umfangreichen Fragen-Antworten-Ka-
talog mit dem Titel „FAQ zum Coronavirus: 
Was Minijobber und deren Arbeitgeber jetzt 
wissen müssen.“ Themenbereiche sind unter 
anderem: Entgeltfortzahlung, Minijob-Zeit-
grenzen oder Verdienst erhöhen, Kurzar-
beitergeld, Zwangsurlaub oder Minusstun-
den, Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers, 
Grenzgänger, vorübergehende Betriebsstö-
rung oder -schließung, Meldungen, Sozial-
versicherungsabgaben, Betriebsprüfungen, 
Besonderheiten im Privathaushalt. Geben 
Sie im Suchfeld unter www.minijob-zentrale.
de die Begriffe „ FAQ zum Coronavirus“ ein 
und Sie gelangen zu der entsprechenden 
Seite.

Immobilienbesitzer

Verkauf des Eigenheims: Kein Spekulati-
onsgewinn trotz tageweiser Vermietung

Ein Verkauf des Eigenheims bleibt selbst 
dann von der Einkommensteuer verschont, 
wenn An- und Verkauf innerhalb der zehn-
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jährigen Spekulationsfrist liegen. Voraus-
setzung dafür ist, dass die Immobilie im 
Zeitraum zwischen Anschaffung bzw. Fertig-
stellung und Veräußerung ununterbrochen 
zu eigenen Wohnzwecken genutzt wurde 
oder im Jahr des Verkaufs und in den beiden 
Vorjahren zu eigenen Wohnzwecken genutzt 
wurde. Eine Vermietung gilt nicht als Nut-
zung zu eigenen Wohnzwecken und ist somit 
schädlich. Soweit der Grundsatz. Denn jüngst 
hat das Niedersächsische Finanzgericht ge-
urteilt: Der Gewinn aus der Veräußerung von 
selbstgenutztem Wohneigentum ist auch 
dann in vollem Umfang von der Besteuerung 
ausgenommen, wenn in den Jahren vor der 
Veräußerung wiederkehrend einzelne Räume 
des Gebäudes lediglich an einzelnen Tagen 
an Messegäste vermietet wurden (Urteil vom 
27.5.2021, 10 K 198/20).

Der Sachverhalt: Ein Ehepaar erwarb im Jah-
re 2011 ein Reihenhaus, das es mit seinen 
Kindern selbst bewohnte. In den folgenden 
Jahren vermieteten die Eheleute einzelne 
Zimmer im Dachgeschoss des Hauses da-
neben tageweise an Messegäste und erziel-
ten daraus Einkünfte aus Vermietung und 
Verpachtung. Konkret waren es zwischen 12 
und 25 Tagen pro Jahr. Im Jahre 2017 wurde 
die Immobilie mit Gewinn verkauft. Das Fi-
nanzamt ging wegen der zeitweise erfolgten 
Vermietung einzelner Zimmer des Hauses 
davon aus, dass ein Spekulationsgewinn zu 
versteuern sei. Doch die hiergegen gerichte-
te Klage war erfolgreich. Die Eheleute hätten 
die Immobilie im Zeitraum zwischen An-
schaffung und Veräußerung ausschließlich 
zu eigenen Wohnzwecken im Sinne des § 23 
Abs. 1 S. 1 Nr. 1 S. 3 EStG genutzt. Die Nutzung 
einzelner Zimmer des Hauses zur tageweisen 
entgeltlichen Vermietung an Messegäste än-
dere an dieser Beurteilung nichts. Dem Ge-
setzeswortlaut lasse sich nicht das Erforder-
nis entnehmen, dass sämtliche Teile eines 
Gebäudes zu eigenen Wohnzwecken genutzt 
werden müssten, um die Steuerfreiheit des 
Veräußerungsgewinns zu erlangen.

Praxistipp:
Ob sich die Auffassung des Nieder-
sächsischen FG halten lässt, muss nun 
der Bundesfinanzhof in der bereits 
vorliegenden Revision entscheiden (Az.: 
IX R 20/21).

Alle Steuerzahler

Schenkungsteuer: Zahlungen an beein-
trächtigte Nacherben sind abziehbar

Ehegattentestamente haben oftmals folgen-
den Wortlaut: „Der erstversterbende Ehegat-
te beruft den überlebenden Ehegatten zu 
seinem Alleinerben als befreiten Vorerben. 
Erben des länger lebenden Ehegatten und 
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Nacherben des Erstverstorbenen sollen un-
sere gemeinsamen Kinder sein.” Durch die 
Bestimmung der Nacherbschaft soll sicher-
gestellt werden, dass der länger lebende 
Ehegatte das Vermögen zwar bis zu seinem 
eigenen Tode nutzen kann, es aber gleichzei-
tig so erhalten muss, dass es die Kinder bei 
dessen Versterben (finanziell) möglichst un-
geschmälert erben. Doch manchmal wird ge-
gen diese Auflage - vielleicht sogar im guten 
Glauben - verstoßen und neben erbrecht-
lichen stellen sich dann auch steuerliche 
Fragen. So auch in einem Fall, über den der 
Bundesfinanzhof aktuell entschieden hat.

Die Eltern hatten ihre Söhne als Nacherben 
nach dem letztversterbenden Elternteil ein-
gesetzt. Nach dem Tod des Vaters schenkte 
die Mutter einem Sohn ein Grundstück aus 
dem Nachlassvermögen. Einer seiner Brüder 
machte nach dem Tod der Mutter deswegen 
gegen den Bedachten zivilrechtliche Her-
ausgabeansprüche geltend. Aufgrund eines 
Vergleichs leistete der Grundstücksinhaber 
zur Abgeltung sämtlicher wechselseitiger 
Ansprüche eine Zahlung. Nun kam das Fi-
nanzamt ins Spiel: Natürlich war die von 
der Mutter erhaltene Schenkung der Schen-
kungsteuer zu unterwerfen. Aber wie sieht es 
mit der späteren Ausgleichszahlung aus? Ist 
hierfür eine Steuerminderung zu gewähren? 

Das Finanzamt lehnte den Abzug ab, und 
zwar mit folgender Begründung: Nach dem 
Gesetzeswortlaut (§§ 2113, 2287 BGB) hät-
te der geschenkte Gegenstand wegen ei-
nes Rückforderungsrechts zurückgegeben 
werden müssen, was im Streitfall nicht ge-
schehen sei. Dass stattdessen eine Zahlung 
erfolgte, sei ohne Belang. Die hiergegen ge-
richtete Klage war jedoch erfolgreich. Und 
auch der BFH ist der Auffassung, dass es sich 
bei den Zahlungen zur Abwendung von Her-
ausgabeansprüchen von Erben oder Nacher-
ben um Kosten handelt, die dazu dienen, das 
Geschenkte zu sichern. Sie können daher 

steuermindernd rückwirkend berücksichtigt 
werden. Ein bereits ergangener Schenkung-
steuerbescheid ist entsprechend zu ändern 
(BFH-Urteil vom 6.5.2021 II R 24/19).

Kapitalanleger

Private Kapitalforderung: Verlustabzug 
bei Forderungsausfall ist zulässig

Wer Verluste aus dem Verkauf von Wertpa-
pieren erleidet, darf diese mit entsprechen-
den Gewinnen verrechnen. Allerdings gab es 
lange Jahre Streit hinsichtlich der Frage, ob 
Verluste auch dann verrechnet werden dür-
fen, wenn die Wertpapiere nicht verkauft, 
sondern aufgrund Wertlosigkeit aus dem De-
pot ausgebucht wurden. Der Kern des Streits 
lag darin begründet, dass das Einkommen-
steuergesetz nur von der „Veräußerung“ der 
Wertpapiere spricht, nicht aber von der rei-
nen „Wertloswerdung“ oder „Ausbuchung“. 
Zwischenzeitlich ist der Streit zugunsten der 
Anleger beendet worden und die Verluste 
sind zumindest dem Grunde nach abziehbar. 
Allerdings ist rund um das Thema „Verluste 
aus Kapitalanlagen“ immer noch Vieles un-
geklärt. So musste sich der Bundesfinanzhof 
nun mit der Frage befassen, wann ein „end-
gültiger Ausfall einer Darlehensforderung“ 
vorliegt und ein Verlustabzug bzw. eine Ver-
rechnung mit anderen Einnahmen bei den 
Kapitaleinkünften ermöglicht wird (BFH-Ur-
teil vom 1.7.2021, VIII R 28/18). 

Danach gilt: Der endgültige Ausfall einer 
privaten Kapitalforderung in der privaten 
Vermögenssphäre führt zu einem steuerlich 
anzuerkennenden Verlust. Von einem end-
gültigen Ausfall ist jedenfalls dann auszuge-
hen, wenn über das Vermögen des Schuld-
ners das Insolvenzverfahren eröffnet wurde 
und der Insolvenzverwalter gegenüber dem 
Insolvenzgericht die Masseunzulänglichkeit 
gemäß § 208 Abs. 1 Satz 1 InsO angezeigt hat. 

Ein steuerlich abzugsfähiger Verlust aufgrund 
eines Forderungsausfalls liegt grundsätzlich 
erst dann vor, wenn endgültig feststeht, dass 
(über bereits gezahlte Beträge hinaus) keine 
(weiteren) Rückzahlungen (mehr) erfolgen 
werden. Ausnahmsweise kann der Verlust al-
lerdings schon zu einem früheren Zeitpunkt 
entstanden sein, wenn bei objektiver Be-
trachtung bereits zu diesem Zeitpunkt nicht 
mehr mit Rückzahlungen auf die Forderung 
zu rechnen ist und ausreichende objektive 
Anhaltspunkte für eine Uneinbringlichkeit 
der Forderung vorliegen. Die Eröffnung eines 
Insolvenzverfahrens über das Vermögen des 
Schuldners reicht hierfür in der Regel nicht 
aus. Etwas anderes gilt, wenn die Eröffnung 
des Insolvenzverfahrens mangels Masse ab-
gelehnt wird oder wenn aus anderen Grün-
den feststeht, dass nicht mehr mit einer we-
sentlichen Änderung des Verlustes nach der 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das 
Vermögen des Insolvenzschuldners zu rech-
nen ist. Im Streitfall handelte es sich bei der 
ausgefallenen Darlehensforderung nicht um 
eine sonstige Masseverbindlichkeit i.S. des § 
55 InsO, die nach der Anzeige der Masseun-
zulänglichkeit nach § 208 Abs. 1 Satz 1 InsO 
noch Aussicht auf Befriedigung nach Maßga-
be des sich aus § 209 Abs. 1 InsO ergebenden 
Rangverhältnisses hatte.

Praxistipp:
Für Verluste, die seit dem 1.1.2020 ent-
stehen, gibt es eine Begrenzung: Solche 
Verluste können nur mit Einkünften 
aus Kapitalvermögen bis zur Höhe 
von 20.000 Euro ausgeglichen werden. 
Nicht verrechnete Verluste können 
auf Folgejahre vorgetragen werden 
und jeweils in Höhe von 20.000 Euro 
mit Einkünften aus Kapitalvermögen 
verrechnet werden.
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